
  

 

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)                             15. September 2022 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 28.09.2022 
Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Schutzschirm für Bürger:innen in der 
Energiekrise 
Vorlagen-Nummer: VII/2022/04434 
TOP: 8.24 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
Begründung:  
 
Infolge des Krieges in der Ukraine stehen die EU-Mitgliedstaaten und insbesondere 
Deutschland hinsichtlich der Versorgung mit bezahlbarer Energie vor enormen 
Herausforderungen. Die Energiekrise entwickelt sich seit dem Einmarsch Russlands 
dramatisch: Die Preise für Strom und Gas steigen seit Monaten und haben sich am globalen 
Energiemarkt vervielfacht. Die damit einhergehenden finanziellen Belastungen für 
Privathaushalte, Unternehmen wie auch insbesondere die Kommunen sind enorm; die weitere 
Entwicklung ist angesichts der Volatilität der Märkte nur äußerst schwer zu prognostizieren. 
 
Die Energie-Initiative Halle (Saale), die 2016 gegründet wurde und in der neben der Stadt 
Halle (Saale) die Stadtwerke Halle GmbH, die EVH wie auch die beiden kommunalen 
Wohnungsgesellschaften zentrale Akteure sind, setzt Projekte um, die zur 
Versorgungssicherheit, Energiewende und Klimaneutralität in Halle (Saale) beitragen. Dank 
der Initiative wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die u.a. die Energieeffizienz erhöht wie 
auch den Anteil erneuerbarer Energien sukzessive gesteigert haben. In der Konsequenz 
können von den Stadtwerken auch in der derzeitig angespannten Situation im 
Bundesvergleich noch relativ stabile und moderate Energiepreise sichergestellt werden. 
 
Das Ansinnen der Antragstellerin, Privathaushalte – hier allerdings alleinig die Mieterinnen und 
Mieter städtischer Wohnungsgesellschaften – von den finanziellen Folgen der Energiekrise 
spürbar durch die Solidargemeinschaft entlasten zu wollen, ist in der aktuellen Situation 
grundsätzlich nachvollziehbar. Nicht zielführend ist hingegen, wenn zuerst die Stadt Halle 
(Saale) und ihre Beteiligungen die Auswirkungen geopolitischer Kriege und Krisen schultern 
sollen. Zuvorderst sind in solch einer Situation deshalb Bund und Land gefragt, wenn es darum 
geht, Einwohnerinnen und Einwohner (finanziell) zu entlasten, die von steigenden 
Energiepreisen am meisten betroffen sind. 
 
Sowohl die kommunalen Wohnungsunternehmen als auch die Stadtwerke gehen bereits jetzt 
verantwortungsvoll mit Situationen um, in welchen es bei deren Mieterinnen und Mietern bzw. 
Kundinnen und Kunden zu unverschuldeten Zahlungsrückständen kommt. Insbesondere wird 
nicht ohne Prüfung des jeweiligen Einzelfalls – allein wegen Vorliegens der entsprechenden 
gesetzlichen Voraussetzungen – ein Mietverhältnis gekündigt oder eine Energiesperre 
veranlasst.  
 



   

Bereits im Hinblick auf die mit einer Kündigung oder Energiesperre verbundenen Kosten und 
Umsatzverluste ist es im Regelfall wirtschaftlich sinnvoller, Forderungen zu stunden oder eine 
ratierliche Zahlung zu ermöglichen sowie durch beratende Unterstützung darauf hinzuwirken, 
dass die betreffenden Mieterinnen und Mieter bzw. Kundinnen und Kunden ggfs. unter 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen oder anderen Hilfen in die Lage versetzt werden, 
künftig ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. 
 
In den Stadtwerken wird aktuell beispielsweise die Einrichtung eines Härtefallfonds zur 
Vermeidung von Energiesperren geprüft. Das mit dem Antrag verfolgte Ziel ist daher im 
Ergebnis insoweit als erledigt zu betrachten. Die kommunalen Gesellschaften sind hinreichend 
sensibilisiert, bei im Übrigen vertragstreuen Mieterinnen und Mietern bzw. Kundinnen und 
Kunden im Falle unverschuldeter Zahlungsrückstände infolge der außerordentlichen 
Energiekostensteigerungen auf Kündigungen oder Energiesperren möglichst zu verzichten. 
 
Die vorliegende Beschlussvorlage dürfte gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. 
So äußert auch die Kommunalaufsicht in ihrer Stellungnahme vom 13.09.2022 (siehe Anlage) 
erhebliche Zweifel, ob die Beschlussvorlage mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung im 
Einklang steht, da es sich gerade nicht um einen „Schutzschirm für Bürger:innen“ handelt, 
sondern „um einen solchen ausschließlich für die Mieterinnen und Mieter städtischer 
Wohnungsgesellschaften“ (Seite 2). Alle anderen Personengruppen bleiben unberücksichtigt. 
 
Insbesondere in den Beschlusspunkten 1. und 2. bestehen Unklarheiten und 
Auslegungsschwierigkeiten. Es bedarf danach einer Ermittlung und Dokumentation der 
Gründe für Zahlungsrückstände, um zweifelsfrei festzustellen, inwieweit ein Zusammenhang 
zwischen den antragsgegenständlichen außerordentlichen Energiekostensteigerungen und 
der Nichtzahlung besteht. Es bedarf konkreter Kriterien, um möglichem Missbrauch 
vorzubeugen. Auch ist nicht auszuschließen, dass ein genereller Verzicht von Kündigungen 
oder Energiesperren bei einzelnen Mieterinnen und Mietern bzw. Kundinnen und Kunden 
dahingehende Fehlanreize setzt, auf gebotene Energieeinsparanstrengungen, wie diese 
beispielsweise im EU-Energiesparplan normiert sind, zu verzichten. 
 
Neben diesen in Teilen uneindeutigen Formulierungen in den Beschlusspunkten lässt die 
Antragstellerin zudem vollkommen offen, welche finanziellen Folgewirkungen die avisierten 
Maßnahmen sowohl für den städtischen Haushalt als auch für die wirtschaftliche Situation der 
betroffenen Gesellschaften hätten. Der gesetzlich vorgegebene Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 98 Abs. 2 S. 1 KVG LSA wird nicht beachtet, weil 
die Stadträtinnen und Stadträte mit Abstimmung über die Vorlage nicht wissen, welche 
haushalterischen Auswirkungen die Beschlusspunkte haben. 
 
Unklar ist ebenso, wie die zu erwartenden Ertragsausfälle auf Seiten der Stadt (vom Stadtrat 
mit Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2022 als Gewinnausschüttung auf 10 Mio. EUR 
festgesetzt) wie auch ggf. auf Seiten der städtischen Beteiligungen gegenfinanziert werden 
sollen. Hinzu kommt nicht zuletzt, dass die Beschlussvorlage die angespannte 
Haushaltssituation der Stadt Halle (Saale) und die mit der Haushaltsplanung 2023 ff. 
bestehende Konsolidierungsverpflichtung nach § 100 Abs. 5 KVG LSA in Verbindung mit 
§ 110 Abs. 2 KVG LSA nicht berücksichtigt. 
 
Der vorliegende Antrag verstößt teilweise gegen rechtliche Bestimmungen und die 
Umsetzbarkeit mehrerer Beschlusspunkte ist aufgrund zu unbestimmter Formulierungen nicht 
gegeben. Die städtischen Gesellschaften würden zudem künftig auf Einnahmen verzichten, so 
dass ein Beschluss auch nach einer eventuellen sprachlichen Überarbeitung zumindest 
nachteilig für die Stadt ist. 
 
Vor dem skizzierten Hintergrund und mit Verweis auf die kommunalaufsichtliche 
Stellungnahme empfiehlt die Stadtverwaltung deshalb, den vorliegenden Antrag abzulehnen. 
Als Teil der Energie-Initiative Halle (Saale) vertritt die Stadt die Position, die politischen 



   

Bemühungen auf die eigentlichen Adressaten zu richten: Alleinig Bund und Länder können 
angesichts der Dimension der Energiekrise sowie der gesetzlich fixierten Zuständigkeiten die 
Versorgung mit Energie zu bezahlbaren Preisen für alle Bevölkerungsteile gleichermaßen 
sicherstellen. 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anlage 

- Kommunalaufsichtliche Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion zum 
Schutzschirm für Bürger:innen in der Energiekrise vom 13.09.2022 
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